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FSJ – Freiwilliges Soziales Jahr
Schnabelstraße 9, 45134 Essen
fsj@jh-essen.de

In Kooperation mit

Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen
Essen mbH

V.i.S.d.P.: Thomas Wittke
Geschäftsführer, Jugendhilfe Essen

Foto Titelseite: Stadt Essen           

Jugendhilfe Essen gGmbH 
Die Jugendhilfe Essen gGmbH ist eine Tochtergesellschaft der 
Stadt Essen und begründet ihren Auftrag und ihre konkreten 
Angebote aus den Zielen und Aufgaben des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes. Wir wollen mit unseren Angeboten zum 
Abbau sozialer Ungleichheit, der Sicherung der allgemeinen 
Förderung junger Menschen und zum Ausgleich von Benach-
teiligungen durch die Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote 
beitragen.

Die JHE übernimmt konkrete Aufgaben der Jugendhilfe in zwei 
Leistungsbereichen:

►  Betreuung von Grundschülern/-schülerinnen im Rahmen   
 der Gestaltung der Offenen Ganztagsschule

► Freizeit und außerschulische Bildung durch den Betrieb von
 neun Kinder- und Jugendzentren im Stadtgebiet, der Jugend-
 farm in Altenessen sowie des Jugendgästehauses und der  
 Tagungsstätte Emil-Frick-Haus
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Sie erreichen uns mit dem ÖPNV
Haltestelle: Schnabelstraße
Straßenbahn: 105, Frintrop–Rellinghausen



Bildungstage im FSJ
25 Seminartage zu verschiedenen Themenschwerpunkten wie:
► Einführung ins FSJ und die Arbeitsbereiche
► Erfahrungsausstausch und Unterstützung in Fragen zum

Arbeitsalltag
► die eigene Zukunft planen
► Demokratie-Werkstatt, soziales und ökologischen Lernen
► Spaß und Aktionen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
► Sie wollen sich für das Gemeinwohl einsetzen?
►	Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen?
► Sie wollen Verantwortung für sich und andere übernehmen?
► Sie	möchten	das	FSJ	zur	beruflichen	Orientierung

oder als eine sinnvolle Überbrückung der Wartezeit auf den
Studien- oder Ausbildungsplatz nutzen?

Dann bewerben Sie sich jetzt!
Per Online-Bewerbung unter www.jh-essen.de (bevorzugt)
oder schriftlich an:
Jugendhilfe Essen gGmbH
FSJ – Freiwilliges Soziales Jahr
Schnabelstraße 9
45134 Essen

Ansprechpartner (m/w/d)

Pädagogische Begleitung
Claudia Hansen Fon: 0201 24 67 38-31 

Alina Herich Fon: 0201 24 67 38-19

fsj@jh-essen.de

Fachbereichsleitung 
Annette Tischler a.tischler@jh-essen.de

Alle wichtigen Infos unter:

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ):
Hier warten Herausforderungen auf Sie!
Sie wollen Ihre Stärken kennenlernen? Sie wollen sich sozial 
engagieren?	Sie	möchten	sich	persönlich	und	beruflich	weiter-
entwickeln und praktische Erfahrungen sammeln? 
Wir bieten Ihnen Einsatzmöglichkeiten in Kindertagesstätten,
Offenen Ganztagsschulen oder Senioreneinrichtungen. 

Anforderungen
’
die Sie erfüllen sollten

► Vollschulzeitpflicht	absolviert	(9.	Klasse)
► nicht älter als 26 Jahre
► Verantwortungsbewusstsein
► Kontaktfreudigkeit
► Einfühlungsvermögen
► Interesse an der Arbeit mit Menschen

Für wen ist das Projekt auch geeignet?
► Alleinerziehende (indiv. Absprachen möglich!)
► junge Menschen mit Migrationshintergrund
► Personen mit schwieriger Schullaufbahn und Schulabbrüchen
► bei länger zurückliegendem Schulbesuch
► bei sprachlichen Unsicherheiten
► bei abgebrochener Berufssausbildung

Dauer und Arbeitszeit
Das FSJ beginnt jeweils am 1. September und dauert zwölf 
Monate. Der FSJ-Einsatz orientiert sich an den üblichen Dienst-
zeiten bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden oder in 
besonderen Fällen auch in Teilzeit. 

Pluspunkte für die Zukunft
► Kennenlernen von sozialen Arbeitsfeldern
► Erwerb von Kompetenzen und Fähigkeiten
► ggf. Anerkennung als Vorpraktikum
► ggf. praktischer Teil der Fachhochschulreife
► ggf. Anerkennung als Wartesemester für ein Studium

Leistungen im FSJ
► kostenfreie Sozialversicherung
► je nach Einsatzbereich mindestens 375 EUR Taschengeld

pro Monat
► Kindergeldanspruch und ALG-II-Anspruch bleiben erhalten
► Begleitung während des Freiwilligendienstes
► Fortbildung durch Bildungsseminare
► qualifiziertes	Arbeitszeugnis
► Ausweis, der zu Ermäßigungen berechtigt
►	30 Tage Jahresurlaub


